
Änderungsanträge der WSSK zur Änderungssatzung der Wahlordnung:

1. Fristanpassungen für außerordentliche Nach- und Neuwahlen:

Füge ein bei Punkt 8 der Änderungssatzung:
§12 wird wie folgt geändert

a. In Abs. 1 wird nach Satz 1 der Satz „Die Frist aus Satz 1 beschränkt sich 
außerordentlichen Neu- oder Nachwahlen auf acht Tage vor der Wahl.“ eingefügt.

Füge ein als Punkt 8:

In §13 Abs. 1 wird nach Satz eins der Satz „Die Frist aus Satz 1 beschränkt sich außerordentlichen 
Neu- oder Nachwahlen auf sieben Tage vor der Wahl.“ eingefügt.

Begründung: Nachträgliche Fristanpassungen sind für den reibungslosen Ablauf der Nach- und 
Neuwahlen nötig.

2. Klarstellung der Enthaltungsoptionen:

Füge ein unter Punkt 9.:
b. Abs. 2 wird ersetzt durch die Sätze „Jede*r Wahlberechtigte*r hat eine Stimme. Bei der 
Wahl wird eine Stimme direkt an eine Person auf einer Liste vergeben. Alternativ ist eine 
Enthaltung möglich.“ 

Füge ein als neuen Punkt 11:
In §16 wird der Abs.3 nach Satz 2 um folgende Sätze ergänzt:  Alternativ kann der*die 
Wahlberechtigte sich enthalten. Wird mindestens eine Stimme abgegeben, so ist das Ausfüllen des 
Feldes „Enthaltung“ unbeachtlich und führt nicht zu einer Ungültigkeit des Stimmzettels. Werden 
weniger als drei Stimmen vergeben so verfallen die nicht genutzten Stimmen.“

Begründung: Die Enthaltungsoptionen sind damit klarer definiert, was die Auslegung für die 
Wahlausschüsse vereinfacht.

3. Reduzierung der Stimmanzahl

In §16 wird der Abs.3 durch folgende Sätze ersetzt: „Jede*r Wahlberechtigte  kann bis zu 3 
Stimmen abgeben. Dabei können Personen verschiedener Listen gewählt werden (panaschieren) 
und es dürfen bis zu drei Stimmen an eine Person vergeben werden (kumulieren). 

Begründung: Wir denken, auch mit 3 Stimmen können die Wähler*innen ausreichend ihre 
Präferenz für Listen ausdrücken. Auch Listen mit nur einer Person haben die Chance, alle Stimmen 
eines*einer Wähler*in auf sich vereinigen zu können. Die Änderung erleichtert den Wahlgang und 
die Auszählung deutlich. 

4. Anpassung von Verweisen, redaktionellen Änderungen:
Wir behalten uns vor, Verweisfehler und -ergänzungen vorzunehmen sowie redaktionelle und 
grammatikalische Anpassungen vorzunehmen, welche den Inhalt nicht abändern.


